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An den 
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zu :lol ~ IJ 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 

wie n 

zur Zahl 2029/J-NR/1988 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 
Dr. Gugerbauer, Eigruber (2029/J), betreffend Anzeige gegen 
den Universitätsdirektor der Universität Linz, beantworte 
ich wie folgt: 

Zu 1 und 2: 

Der Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Univer
sität Linz hat ?m 7.12.1987 gegen den Universitätsdirektor 

der Universität Linz bei der Staatsanwaltschaft Linz eine 
umfangreiche Anzeige zu Protokoll gegeben. Gegenstand der 

Anzeige waren Vorwürfe gegen die Amtsführung des Universi
tätsdirektors, welche rechtlich als Verbrechen bzw. Vergehen 
der Untreue nach § 153 StGB und als Verbrechen des Amtsrniß

brauches nach § 302 StGB zu beurteilen waren. 

Im Zuge der gerichtlichen Vorerhebungen, in deren Rahmen 

auch auf die vom Anzeiger angebotenen Beweismittel Bedacht 
genommen worden ist, haben sich die in der Anzeige erhobenen 
Vorwürfe zum Teil als unrichtig und zum Teil als strafrecht
lich nicht relevant herausgestellt. Die Staatsanwaltschaft 

Linz hat daher am 7.4.1988 beim Untersuchungsrichter des 

Landesgerichtes Linz die Erklärung gemäß § 90 Abs. 1 Stpo 
abgegeben. 
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